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1. Bürgermeister Erich Kuhn eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er stellt 
fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen, und dass Zeit, Ort und Tagesordnung 
für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt 
gemacht worden sind. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 
2/3 GO beschlussfähig ist.  
 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates am 
27.02.2013 werden nicht erhoben. Sie ist damit genehmigt (§ 24 Abs. 1 und 2 der Geschäfts-
ordnung). 
 
Bürgermeister Kuhn beglückwünscht zu Beginn der Gemeinderatssitzung GR Lausberger zu 
100-mal Blutspenden und GR Pfeiffer zu 50-mal Blutspenden. 
 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 

 

TOP  822 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Paketumschlaghal-
le Fa. Breunig": Beschlussmäßige Abhandlung der eingegangenen Stellung-
nahmen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 18.04.2012, lfd.Nr. 0705.3) 
Das beauftragte Ingenieurbüro Eilbacher hat 25 Träger öffentlicher Belange über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Paketumschlaghalle Fa. Breunig“ und die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes informiert und um Stellungnahme gebeten. Innerhalb der Auslegungsfrist 
gingen 19 Stellungnahmen von den Behörden ein.  
 
 

Landratsamt Miltenberg 
 

Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
Allgemeines 
Bei der Auflistung der Rechtsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass die Bayerische Bau-
ordnung (BayBO) zuletzt mit Bekanntmachung vom 11.12.2012 geändert wurde. Das Landrats-
amt bittet um Berichtigung der Rechtsgrundlage. 
 
Das amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Morsbaches (Marsbach) sowie die An-
bauverbotszone und die Baubeschränkungszone fallen unter die Rubrik „nachrichtliche Über-
nahmen“. Das Landratsamt bittet um Berichtigung.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Rechtsgrundlage der BayBO zu än-
dern sowie die Überschwemmungslinie unter "nachrichtliche Übernahme" aufzuführen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Der Markt Schneeberg hat auf Antrag des Vorhabenträgers Fa. Breunig die Aufstellung des o.g. 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. Gem. § 12 Abs. 1 BauGB besteht ein vor-
habenbezogener Bebauungsplan aus drei Bestandteilen: 

- dem Vorhaben- und Erschließungsplan,  

- dem Bebauungsplan und  

- dem Durchführungsvertrag.  
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Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestand-
teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist da-
her bei den einzelnen Verfahrensschritten, die bei der Aufstellung des Bebauungsplanes erfor-
derlich sind, immer beizufügen. In der Regel handelt es sich beim vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan um   z w e i   Planwerke, den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers 
und um den Bebauungsplan. Ersterer ist Bestandteil des letzteren, obwohl er ein eigenes Plan-
werk darstellt. Sofern ein Bauantrag parallel dazu eingereicht wird, ist dies ausreichend.  
 
Am 10.11.2011 ging beim Landratsamt Miltenberg der Antrag auf Baugenehmigung der Fa. 
Breunig für den Neubau einer Paketumschlaghalle in Schneeberg ein. Dieser Bauantrag ent-
spricht jedoch nicht dem nun vorliegenden Bebauungsplan. Es bedarf einer konkreten Abstim-
mung/Anpassung beider Planunterlagen.  
 
Das Landratsamt Miltenberg weist vorsorglich darauf hin, dass vor Satzungsbeschluss zwin-
gend ein Durchführungsvertrag abzuschließen ist. Ohne Durchführungsvertrag ist der vorha-
benbezogene Bebauungsplan nichtig. Der Durchführungsvertrag macht den Vorhaben- und 
Erschließungsplan zur Bauverpflichtung. Darin verpflichtet sich der Vorhabenträger auf Grund-
lage eines mit der Gemeinde abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan, dass er bereit 
und in der Lage ist das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskosten. Der Durchführungsvertrag muss in Schriftform 
mit Unterschrift beider Vertragsparteien vorliegen.  
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit H. Narloch, Architekt der Fa. Breunig, werden die dem Landratsamt Mil-
tenberg vorliegenden Bauantragsunterlagen der aktuellen Planung angepasst.  
Der Durchführungsvertrag ist bereits ausgearbeitet und wird im Zuge einer der nächsten Ge-
meinderatssitzungen beschlossen. Dieser Beschluss wird dem Landratsamt Miltenberg vor Sat-
zungsbeschluss zur Kenntnis zugesendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass die Bauantragsunterlagen durch die Fa. Breunig der aktuellen Planung angepasst 
werden. Weiterhin wird der Beschluss zum erforderlichen Durchführungsvertrag dem 
Landratsamt Miltenberg vor Satzungsbeschluss zugesendet.  
 
Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung 
In der Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 05.02.2013 wurde darauf hingewie-
sen, dass das Plangebiet innerhalb eines amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes 
liegt. Gemäß Ziel B I 3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der 
Siedlungseinheiten als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umge-
wandelt werden und nach Ziel B II 1.3 Regionalplan 1 von baulichen oder industriell – gewerbli-
cher Nutzung freigehalten werden. Insoweit bestehen gegenüber der o.g. Planung Bedenken. 
Diese können in begründeten Fällen zurückgestellt werden, wenn die Wasserwirtschaftsbehör-
den keine Einwendungen erhebt. Solange die unter Punkt D) näher erläuterten Voraussetzun-
gen nicht vorliegen bzw. keine entsprechende Antragsunterlagen vorliegen, bleiben diese Be-
denken aufrecht erhalten.  

 
Überschwemmungsgebiet 

Ein Teil der Umschlaghalle befindet sich im Überschwemmungsgebiet des Marsbaches. Die 

Grenze des amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes weicht von der Karte des Büros 

Klingenmeier ab und ist entsprechend anzupassen. Nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ist die 

Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem 

Baugesetzbuch in festgesetzten Überschwemmungsgebieten grundsätzlich verboten. Abwei-

chend hiervon kann die zuständige Behörde die Ausweisung neuer Baugebiete innerhalb eines 

Überschwemmungsgebietes ausnahmsweise zulassen, wenn die Voraussetzungen des § 78 
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Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 WHG kumulativ erfüllt sind (siehe nähere Ausführungen unter Was-

ser- und Bodenschutz). Daher ist die zügige Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens 

notwendig, weil sich dabei evtl. Forderungen ergeben können, die noch in die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes aufgenommen werden müssen.  
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Miltenberg, Sachgebiet Wasserrecht, kann nach 
Durchführung des Wasserrechtsverfahrens und dem Nachweis des Retentionsraumverlustes 
und -ausgleichs der Bebauung innerhalb des Überschwemmungsgebietes des Marsbaches 
zugestimmt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, ein wasserrechtliches Verfahren, das vom 
Vorhabensträger der Fa. Breunig zu beauftragen ist, einzuleiten, um die Bebauung der 
Flächen innerhalb des Überschwemmungsbereiches des Marsbaches zu ermöglichen. 
 
Abwasser- und Abwasserbeseitigung 
Die beigefügte Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinien des Bayerischen Landes-
amtes für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sind zu beachten. Punkt 10.4 
der Begründung ist dahingehend zu überarbeiten.  
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Da sich bereits ein Betriebsgebäude mit Sanitäreinrichtungen und Aufenthaltsräumen für die 
Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände befindet, sind diese im neu geplanten Gebäude nicht er-
forderlich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
 

 

Natur- und Landschaftsschutz 
Der überplante Bereich befindet sich noch außerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bayer. 
Odenwald“. Kartierte Biotope sind nicht betroffen.  
 
Für die betroffenen Grundstücke wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vom Büro „Ökologi-
sche Arbeitsgemeinschaft Würzburg“ durchgeführt. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine 
erhebliche Betroffenheit besonders oder streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Sicher-
heitshalber wurde die Anlage von Zauneidechsenhabitaten vorgeschlagen und im Bebauungs-
plan festgesetzt.  
 
Die Eingriffsregelung in die Bauleitplanung wurde durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass durch 
die ökologisch sinnvolle Umgestaltung der Grundstücke im östlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes ausreichend Ausgleich geschaffen werden kann.  
 
Mit dem o.g. Vorhaben besteht aus naturschutzrechtlicher Sicht Einverständnis. 

 
 

Immissionsschutz 
Geräusche, ausgehend von der geplanten Paketumschlaghalle; 
Maßgebliche Immissionsorte 
Sachverhalt: 
Die Angaben beruhen auf dem Kenntnisstand 2009. Westlich der Geltungsbereichsgrenze 
schließt sich nach einer kleineren Grünfläche ein Mischgebiet an. Auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1070 befindet sich ein Wohngebäude sowie ein Betriebsgebäude, das zu Lagerzwecken 
genutzt wird. 
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Nordwestlich der Geltungsbereichsgrenze im nordwestlichen Anschluss an die B 47 schließt 
sich ein allgemeines Wohngebiet an. Es ist überwiegend bebaut. Nach Aussage des Flächen-
nutzungsplanes sind auch Grundstücksflächen östlich der Straße Roscheklinge als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen. Die Grundstücke sind derzeit nicht bebaut. Entlang des Zufahrtswe-
ges bis zur B 47 befindet sich ein Betriebsgebäude [Fl.Nr. 1078/3], dessen Räumlichkeiten als 
Bauhof des Marktes Schneeberg sowie von der Fa. Fischer, Yachtequipment, genutzt werden. 
Auf welche Art und Weise die Fa. Fischer die Räumlichkeiten nutzt, ist dem Landratsamt Mil-
tenberg nicht bekannt und bedarf deshalb zur weiteren Beurteilung einer näheren Erläuterung. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Die Grundstücke Fl.Nrn. 1078/3 und 1078/4 befinden sich im Eigentum des Marktes Schnee-
berg und werden als Bauhofflächen genutzt. Es werden keine Teilflächen vermietet oder ver-
pachtet. 
 
Beurteilung: 
In der VwV TA- Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm wird der maßgebliche  
Immissionsort unter A 1.3 definiert. 
 
„Die maßgeblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen: 
a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Ge-
räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe Novem-
ber 1989; 
b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 
Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und 
Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen…“ 
 
Auf dem Grundstück Flur Nr. 1079 befindet sich ein Wohngebäude der Geschäftsführerin Eva 
Breunig. Es ist nicht untervermietet. [Angaben von Frau Eva Breunig, Telefonat vom 
08.06.2009]. Zur Klärung des Nachbarschaftsbegriffs und ggf. Festlegung als maßgeblichen 
Immissionsort bedarf es der Prüfung und Feststellung, inwieweit das Wohngebäude weiterhin 
nicht untervermietet ist. 
 
Hinweis: 
Personen, die mit dem Anlagenbetreiber im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb 
einer Anlage Rechtsbeziehungen unterhalten, sind innerhalb dieser Beziehungen keine Nach-
barn. Dies trifft z.B. zu auf Miteigentümer im Verhältnis zur Eigentümergemeinschaft und auf 
Mieter im Verhältnis zum Vermieter. [Q: Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen, 
VB BImSchG 2.0, Nr. 7/21-8702.6-1997/4, vom 5. Februar 1998 (Allg. Ministerialblatt 1998 S. 
117; 27.10.2003 aufgehoben) Gl.-Nr.: 21291-U, weiterhin Anhalt für die Vollzugspraxis]. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Das Wohngebäude der Fa. Breunig auf der Fl.Nr. 1079 wird von der Familie Breunig bewohnt 
und wird nicht untervermietet. 
 
Der Zu- und Abfahrtsweg zwischen Betriebsgelände (dieses beginnt mit dem Grundstück Fl.Nr. 
1079) und B 47 befindet sich im Eigentum des Marktes Schneeberg. Soll der Zu- und Abfahrts- 
weg im Zuge der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes öffentlich gewidmet 
werden? 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Der Zu- und Abfahrtsweg wird öffentlich gewidmet und Teil der Rippberger Straße.  
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Es bedarf der Prüfung und kurzen Mitteilung, inwieweit die beschriebenen örtlichen Gegeben-
heiten als noch aktuell bezeichnet werden können. Ggf. zwischenzeitlich eingetretene Änderun-
gen wären anzugeben und zu beschreiben. 
 
 
Schallimmissionsprognose: 
Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind Aspekte des Schallschutzes 
betroffen. Zum Nachweis, dass die Summe sämtlicher Geräuschkontingente im Einwirkungsbe-
reich ansässiger Gewerbebetriebe die in der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, festgelegten schall-
technischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, innerhalb des Gewerbegebietes 
als auch an den maßgeblichen Immissionsorten des benachbarten Misch- sowie allgemeinen 
Wohngebietes für die Tag- und Nachtzeit eingehalten werden, bedarf es der Vorlage eines 
schalltechnischen Gutachtens. 
 
Das Gutachten ist von einer nach § 26 BImSchG anerkannten Messstelle zu erstellen. Sofern 
die schalltechnischen Orientierungswerte im Einzelfall überschritten werden sollten, wären ge-
eignete Maßnahmen auszuarbeiten und als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzuneh-
men. Auf die Möglichkeiten der Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 wird hingewiesen. 
 
Nachdem es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, der das Betriebsge-
lände der Fa. Breunig umfasst, als auch die Planung im Zusammenhang mit der Errichtung ei-
ner Paketumschlaghalle als konkret erscheint, sind bei der Erstellung der gutachterlichen Aus-
sage sämtliche geräuschrelevanten Daten des Planungsvorhabens zu erheben. Dem Markt 
Schneeberg ist auf Anfrage am 19.10.2012 per Mail bereits ein Kriterienkatalog zugegangen, 
der bei der Erstellung einer Betriebs- und Verfahrensbeschreibung und der Darstellung ge-
räuschrelevanter Betriebsvorgänge wichtige Anhaltspunkte liefert und zu berücksichtigen wäre. 
 
In der gutachterlichen Aussage ist die Geräuschvorbelastung durch bereits bestehende Betrie-
be zu berücksichtigen. Weiterhin ist der von der B 47 nach Süden abfallende Geländeverlauf zu 
berücksichtigen. 
 
Flächenübergreifende Geräusche durch die Verkehrsträger Schiene und Straße 
Der Bebauungsplan liegt im Einwirkungsbereich von Verkehrsgeräuschen ausgehend von der 
Bahnlinie Miltenberg – Buchen sowie der B 47. Bezogen auf die jeweils vom Lärm am meisten 
betroffenen Einwirkungsorte ist zur Beurteilung der von den Verkehrsträgern Schiene und Stra-
ße ausgehenden Verkehrsgeräuschen eine Schallimmissionsberechnung durchzuführen. 
 

Als Beurteilungsgrundlage für Schienenlärm dient die „Schall 03, Richtlinie zur Berechnung der 

Schallimmissionen von Schienenwegen“. Angaben zur Streckenbelastung [Zugzahlen] sind 

über Regionalnetz Spessart – Untermain, Ludwigstraße 2, 63739 Aschaffenburg, zu erhalten. 
 

Als Beurteilungsgrundlage für Straßenverkehrslärm dient die „RLS- 90, Richtlinien für den 

Schutz an Straßen.“ Angaben über die für das Prognosejahr zu erwartende jeweilige Straßen-

verkehrsbelastung und DTV- Werte sind über das Straßenbauamt Aschaffenburg zu erhalten. 

Im Falle von Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte wären Maßnahmen 

zum Schallschutz auszuarbeiten und als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
Schalltechnische Orientierungswerte 
Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau“, enthält für die jeweiligen Nut-
zungs- Ausweisungen schalltechnische Orientierungswerte. Diese wären in der Legende zum 
Bauleitplan unter den „Hinweisen“ aufzunehmen. Folgender Wortlaut kommt in Betracht: 
 
„Die nach Beiblatt 1 zu DIN 19005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau“, Mai 1987, für ein Ge-
werbegebiet zuzuordnenden schalltechnischen Orientierungswerte betragen 
tagsüber 65 dB(A) 
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nachts 50/55 dB(A) 
 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 
Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben, der höhere für Einwirkungen durch Ver-
kehrslärm gelten.“ 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Immissionsschutz des Landratsamtes Miltenberg sind 
die Einwirkungen der Verkehrsanlagen Bundesstraße und Schiene auf das Baugebiet sowie 
auch die Emissionen, die durch den gesamten Betrieb der Fa. Breunig entstehen, in einem 
Gutachten nachzuweisen und bei Erfordernis entsprechende Maßnahmen in den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, ein Schallgutachten durch die Fa. Breunig 
beauftragen zu lassen, das die Immissionen aus den Verkehrsanlagen Straße und Schie-
ne auf die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches darstellt sowie die Emissionen 
durch die betriebliche Nutzung der Fa. Breunig ermittelt. 
Erforderliche Maßnahmen aus diesem Gutachten sind in den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufzunehmen.  
Die Erschließungsstraße wird öffentlich gewidmet. 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
Bauleitplanung im Ü-Gebiet: 
Der Geltungsbereich des v. g. Bebauungsplanes reicht teilweise in das amtlich festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet des Morsbaches (Marsbach) hinein (Bekanntmachung des Landrats-
amtes Miltenberg vom 10.04.2007). In der vorliegenden Planung ist nicht das amtlich festge-
setzte Überschwemmungsgebiet dargestellt. Die vorliegende Planung geht von einer überholten 
Planung aus dem Jahr 2005 aus. Das amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist in den 
Planunterlagen nachzutragen und in der Begründung, wie nachstehend näher erläutert, unter 
der Ziffer 12.2.8 auf die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG einzugehen.  
Nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplä-
nen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten grundsätzlich verboten. Abweichend hiervon kann die zuständige Behörde die Aus-
weisung neuer Baugebiete innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ausnahmsweise zulas-
sen, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 WHG kumulativ erfüllt sind.  
 
Bereits im Schreiben vom 02.02.2012 wies die Untere Wasserrechtsbehörde darauf hin, 
dass für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens Antragsunterlagen in 3-
facher Ausfertigung vorzulegen und die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG darzule-
gen seien. Eine Kopie dieses Schreibens wurde vom Bauamt an Herrn Klaus Narloch 
(Architekt) weitergeleitet. Erst wenn die geforderten Antragsunterlagen auf Ausnahme-
genehmigung nach § 78 Abs. 2 WHG vorliegen, kann das wasserrechtliche Verfahren 
durchgeführt werden.  
 
Zum Bauleitplan kann erst nach Vorlage der überarbeiteten Unterlagen Stellung genommen 
werden. Das notwendige wasserrechtliche Verfahren nach § 78 Abs. 2 WHG kann für den Flä-
chennutzungsplan und Bebauungsplan gemeinsam durchgeführt werden. Das Landratsamt 
Miltenberg bittet um rechtzeitige Vorlage der erforderlichen Antragsunterlagen in 3-facher Ferti-
gung. Nachdem dieses Verfahren vorrangig durchzuführen ist bzw. die Bauleitplanung 
erst ermöglicht, wird angeregt das Bauleitplanverfahren bis zur Erteilung der erforderli-
chen Genehmigung nach § 78 Abs. 2 WHG ruhen zu lassen. Mindestens ist jedoch si-
cherzustellen, dass der Bebauungsplan erst Rechtskraft erlangt, wenn alle Bedingungen 
und Auflagen des noch zu erlassenden wasserrechtlichen Bescheides erfüllt sind. 
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Erläuterung der Verwaltung: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg hat bereits die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfah-
rens beschlossen.  
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Die Legende zum Bebauungsplan enthält unter „Abwasserableitung (Trennsystem)“ die Aussa-
ge, dass bei Einleitung des Niederschlagswassers in den Marsbach die Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung zu beachten und ggf. eine Einleitungserlaubnis bei der Kreisverwal-
tungsbehörde zu beantragen sei. Die Ziffer 10.4 und 12.2.3 der Begründung enthalten ähnliche 
Formulierungen 
 
Diese Aussage ist nicht korrekt. Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) gilt 
nur bei Einleitungen in das Grundwasser, nicht bei Einleitungen in oberirdische Gewässer. Im 
vorliegenden Fall ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG, Art. 15 BayWG (nicht Ein-
leitungsgenehmigung) aber nur dann erforderlich, wenn die „Technischen Regeln für das Einlei-
ten von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG)“ nicht eingehalten werden 
können; andernfalls fällt die Einleitung gemäß Art. 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BayWG unter den 
Gemeingebrauch und ist somit erlaubnisfrei. 
 
Die entsprechende Passage in der Begründung sollte daher – ebenso wie die die Nieder-
schlagswasserbeseitigung betreffenden Absätze der Ziffern 10.4 und 12.2.3 der Begründung - 
wie folgt neu formuliert werden: 
 
„Auf den Dachflächen anfallendes Niederschlagswasser ist dem Marsbach zuzuleiten. Sofern 
die Vorgaben der „Technischen Regeln für das Einleiten von Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer (TRENOG)“ eingehalten werden, kann die Einleitung gemäß Art. 18 Abs. 1 Satz 
3 Nr. 2 BayWG erlaubnisfrei im Rahmen des Gemeingebrauches erfolgen. Andernfalls ist beim 
Landratsamt Miltenberg – Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz – für die Einleitung eine 
beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG, Art. 15 BayWG zu beantragen.“ 
 
Sonstige wasserrechtliche Tatbestände sind aufgrund der vorgelegten Planung nicht ersichtlich. 
 
In fachlicher Hinsicht bitten wir eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg 
einzuholen und in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Textpassagen in der Begründung so-
wie in den planungsrechtlichen Festsetzungen entsprechend den Vorgaben zu ändern. 
 

 
Brandschutz 
Wird das Baufenster in dem aufgezeigten Umfang genutzt, ist eine Feuerwehrumfahrung erfor-
derlich. 
 
Entsprechend der baulichen Nutzung, ist ein Löschwasserbedarf von mindestens 1.600 Li-
ter/Minute gemäß dem Gebietscharakter – Gewerbegebiet – erforderlich. Sollten weitere ob-
jektbezogene Mengen notwendig werden, kann dieser Bedarf noch auf ca. 3.200 Liter/Minute 
gesteigert sein. Der Löschwasserbedarf muss für 2 Stunden vorhanden sein. Eine Bescheini-
gung über die Löschwasserversorgung aus der Trinkwasserversorgung ist nicht beigelegt. 
 
Voraussichtlich ist eine Wasserentnahme aus dem Marsbach zu Löschwasserzwecken notwen-
dig. Hierfür ist eine entsprechende Zufahrt zum Marsbach, für ein Feuerwehrfahrzeug mit min-
destens 10 Tonnen Achslast, notwendig. Die Löschwasserentnahme muss ganzjährig möglich 
sein.  
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Soweit bekannt, führt über das Gebäude eine Hochspannungsleitung im späteren Zustand. 
Dies ist im Baugenehmigungsverfahren gesondert zu prüfen, um Gefährdung für die Einsatz-
kräfte auszuschließen. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Das Gebäude wird, wie im vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt, errichtet und ist im 
Brandfall von allen Seiten anfahrbar. 
Im Bereich des Marsbaches hat die Feuerwehr Schneeberg eine Löschwasserentnahmestelle 
eingerichtet. Diese kann auch für einen Brandfall auf dem Betriebsgelände der Fa. Breunig ge-
nutzt werden. 
Es führt keine Hochspannungsleitung über das geplante Gebäude. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass das Gebäude im Brandfall von allen Seiten angefahren werden kann und durch die 
bestehenden Löschwasserentnahmestelle am Marsbach sowie die Trinkwasserversor-
gung eine ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet ist. 

 
 

Gesundheitsamtliche Belange 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sind einzuhalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass die Versorgung mit Trinkwasser sowie die Abwasserentsorgung gewährleistet sind 
und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  
 
 

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung soll durch Anschluss an das vorhandene öffentliche Netz erfolgen. Es 
muss gewährleistet sein, dass die druck- und mengenmäßige Versorgung mit Trink-, Brauch- 
und Löschwasserversorgung sichergestellt werden kann. Dies ist vor einer weiteren Bebauung 
zu prüfen. Ggf. sind Ergänzungen der Anlagen vorzunehmen. 
 
Trinkwasserschutzgebiete 
Schutzgebiete für öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen werden durch die Planung nicht 
berührt. 
 
Abwasserbeseitigung 
Für die Kanalisation des Marktes Schneeberg besteht ein Bauentwurf des Ing. Büro Konrad 
Sack von 1985. Für die wasserrechtliche Genehmigung der Einleitung um weitere 20 Jahre, 
wurden ergänzende Planunterlagen des IB Eilbacher vom April 2010 eingereicht, die vom WWA 
mit Datum vom 21.06.10 begutachtet und vom LRA Miltenberg am 27.07.10 genehmigt wurden. 
 
In den neu genehmigten Planunterlagen ist das Planungsgebiet flächenmäßig zu ca. 75 % ent-
halten. Die Mischwasserbehandlung erfolgt über das bestehende RÜB 1. Insoweit kann die 
Abwasserbeseitigung unter der Voraussetzung ausreichend dimensionierter Kanäle gemäß den 
a.a.R.d.T. gewährleistet werden. 
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Unter Ziffer 10.4 der Begründung wird ausgeführt, dass keine Sanitärräume geplant sind und 
somit auch kein Abwasser anfällt. Diese Aussage ist zu hinterfragen und rechtlich zu würdigen. 
U.E. sind zumindest für die Bediensteten Sanitätsräume vorzuhalten. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Die Wasserversorgung ist sichergestellt, die ausreichende Löschwasserversorgung wird auch 
durch die bestehende Löschwasserentnahmestelle am Marsbach gewährleistet. 
Da sich bereits ein Betriebsgebäude mit Sanitär- sowie Sozialräumen auf dem Betriebsgelände 
der Fa. Breunig befindet, sind diese im geplanten Gebäude nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass eine ausreichende Löschwasserversorgung auch durch die Löschwasserentnah-
mestelle am Marsbach gewährleistet wird. Die erforderlichen Sanitär- und Sozialräume 
sind bereits in den bestehenden Gebäuden auf dem Betriebsgelände der Fa. Breunig 
vorhanden. 
 
 
Oberflächenwasser und Überschwemmungsgebiet 
Südlich des geplanten Gewerbegebietes fließt der Marsbach, ein Gewässer II. Ordnung. Für 
den Marsbach hat das Landratsamt Miltenberg mit Verordnung vom 10.04.2007 ein Über-
schwemmungsgebiet amtlich festgesetzt. Der Verlauf der im B-Plan dargestellten Über-
schwemmungsgrenzen entspricht nicht der amtlichen Festsetzung. 
 
Gegenüber der Darstellung im B-Plan befindet sich die festgesetzte Überschwemmungsgrenze 
bis zu 12 m weiter nördlich. Das Baufenster für die geplante Pakethalle kommt somit teilweise 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes zu liegen. 
 
Nach § 78 WHG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten über Bauleitplanungen innerhalb 
eines Überschwemmungsgebietes verboten. Inwieweit eine Ausnahme in Frage kommt, kann 
über ein eigenes wasserrechtliches Verfahren geprüft werden. 
 
Es wird deshalb für notwendig erachtet, dass vor einer Fortführung der Bauleitplanung zunächst 
das Ergebnis des geforderten wasserrechtlichen Verfahrens abgewartet wird. 
Die aus dem Wasserrechtsverfahren sichergebenden Forderungen sind in die Bauleitplanung 
aufzunehmen. 
 
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass unabhängig von der Ausdehnung des Über-
schwemmungsgebietes auch aus gewässerökologischen Gründen entlang des Gewässers ein 
Uferstreifen von Nutzungen freizuhalten ist. Bei der Größe des Marsbaches ist ein Abstand von 
15 m anzustreben. Die über diesen Abstand näher an das Gewässer heranrückende Nutzflä-
chen, u.a. auch die schon bestehenden Befestigungen der Betriebsflächen, sind entsprechend 
abzurücken. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg hat bereits im Zuge der Abhandlung der Stellungnahme des 
Landratsamtes Miltenberg die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens beschlossen. Im 
Zuge dieses Verfahrens soll ebenfalls geprüft werden, inwieweit die bestehenden Fahrflächen 
im Bereich des Marsbaches erhalten bleiben können. Hierbei soll ein Uferstreifen von 7 m frei-
gehalten werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, den Vorhabensträger im Zuge des beauf-
tragten wasserrechtlichen Verfahrens prüfen zu lassen, inwieweit die bestehenden Fahr-
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flächen entlang des Marsbaches erhalten bleiben können. Hierbei soll ein Uferstreifen 
von 7 m freigehalten werden. 
 
 
Niederschlagswasser 
Für die Ableitung von Niederschlagswasser in den Marsbach ist eine eigene wasserrechtliche 
Erlaubnis zu beantragen, soweit unter Beachtung der "Technischen Regeln für die Einleitung 
von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer" (TRENOG) kein Gemeingebrauch vorliegt. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und die Begründung zum B-Plan sind dahingehend zu 
ändern. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Textpassagen in der Begründung so-
wie in den planungsrechtlichen Festsetzungen entsprechend den Vorgaben zu ändern. 
 
 
Grundwasser 
Wegen der Lage des Planungsbereiches in der Talaue und in Gewässernähe muss zumindest 
zeitweise mit einem erhöhten Grundwasserstand gerechnet werden. Insbesondere bei Unterkel-
lerungen sind geeignete Maßnahmen vorzusehen. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Bei der Errichtung der Paketumschlaghalle ist kein Kellergeschoss geplant. 
 
 
Festsetzungen Grünordnungsplan 
Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich soll auf den Grundstücken im östlichen Teil des Gel-
tungsbereiches eine Eingrünung mit Laubbäumen und Sträuchern erfolgen. Gegen diese Maß-
nahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwände. 
 
Die Festsetzungen aus der artenschutzrechtlichen Prüfung sehen entlang des Marsbaches 
(Fl.Nrn. 1079-1081 Tabuflächen zum Schutz des großen Wiesenknopfes vor. 
Durch diese Festsetzung darf die gesetzlich verpflichtete Gewässerunterhaltung nicht beein-
trächtigt werden. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Die Festsetzung als Tabuflächen soll die Nutzung als Lager- oder Fahrflächen durch die Fa. 
Breunig verhindern. Arbeiten zum Gewässerunterhalt sind weiterhin möglich.  
 
Eine abschließende Stellungnahme wird erst anhand der überarbeiteten Planung nach Durch-
führung des wasserrechtlichen Verfahrens abgegeben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass kein Kellergeschoss in der geplanten Paketumschlaghalle vorgesehen ist.  
Die Tabuflächen sollen die Arbeiten zum Gewässerunterhalt nicht einschränken, sondern 
verhindern, dass diese Flächen als Lager- und Fahrflächen betrieblich genutzt werden. 
 
 

Staatliches Bauamt Aschaffenburg 
Verkehrsanbindung 
Die vorhandene Verkehrsanbindung des Weges Fl.Nr. 1078 an die Bundesstraße soll verkehrs-
technisch ausgebaut werden. Für die neue Kreuzung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 3 FStrG 
hat die Gemeinde als Baulastträger der künftigen Ortsstraße die Kosten zu tragen. 
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Die vorgelegten Unterlagen sind nach den verbindlichen Vorgaben des Bundesfernstraßenge-
setzes aber nicht ausreichend. Grundsätzlich ist für die Kreuzungsmaßnahme nach § 12 Abs. 4 
FStrG eine Planfeststellung notwendig. Wird alternativ nach § 17 Abs. 3 FStrG statt der Plan-
feststellung ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt, so müssen entsprechen genaue Fest-
setzungen wie in einem Planfeststellungsverfahren getroffen werden. Die Darstellung im Be-
bauungsplanentwurf genügt diesen Anforderungen nicht. 
Das Staatliche Bauamt hält es insbesondere für erforderlich, neben einem detaillierten Lage-
plan (M 1:250) einen genauen Höhenplan der einmündenden Straße zu erstellen. 
 
Eine Anhebung der Gradiente im Anschluss an den Fahrbahnrand der Bundesstraße ist drin-
gend erforderlich, da durch die notwendige Aufweitung des Einmündungsbereiches die Stei-
gungsverhältnisse sonst problematisch würden (Anfahrschwierigkeiten, Kippen von LKW). 
Ferner wäre nach dem Bundesfernstraßengesetz u.a. auch die Kostenregelung (Bauwerksver-
zeichnis) im Bebauungsplanverfahren zu regeln. 
Das Staatliche Bauamt bittet um Verständnis, dass sie aus den dargelegten Gründen dem Be-
bauungsplan gegenwärtig nicht zustimmen können. Dem Bauamt sind durch die gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesfernstraßengesetzes die Hände gebunden. Ausnahmen, die nachteilig für 
die Verkehrssicherheit sind, können nicht zugelassen werden. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates erkundigen sich über die Auswirkungen einer Widmung als 
öffentliche Straße. 
1. Bgm. Kuhn erklärt, dass die Kosten für den Umbau der Straße von der Firma Breunig getra-
gen werden und dies in den Vertrag mit aufgenommen wird. Die Gemeinde Schneeberg be-
kommt vom Landratsamt Miltenberg Unterhaltszuschüsse für diese Straßen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die erforderlichen Unterlagen auszuarbei-
ten und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan anzufügen.  
 
 
Anbauverbotszone 
Wie bereits im Januar 2012 der Gemeinde mitgeteilt, ist das Staatliche Bauamt, bei Würdigung 
der besonderen Randbedingungen im vorliegenden Fall, mit dem Abstand der vorgesehenen 
Bebauung von 18 m vom Fahrbahnrand der Bundesstraße einverstanden. 
 
Schallschutz 
Zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der Bauleitplanung gibt das Staatliche Bauamt 
nachfolgend die Berechnungsausgangsdaten zum Straßenverkehr der Bundesstraße bekannt: 
Prognosebelastung: 5.140 Kfz/24h 
Lkw-Anteil tags/nachts: 12,8 % / 22.6 % 
Steigung: < 5 % 
Verkehrsgeschwindigkeit: 70 km/h 
 
Es wird gebeten, den Schallschutz entsprechend DIN 18005 zu überprüfen und ggf. geeignete 
und ausreichende Festsetzungen zu treffen. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Der Marktgemeinderat hat bereits im Zuge der Abhandlung der Stellungnahme des Landrats-
amtes Miltenberg beschlossen, ein Schallgutachten durch den Vorhabensträger, Fa. Breunig, 
ausarbeiten zu lassen. Sollten sich hieraus erforderliche Schallschutzmaßnahmen ergeben, 
werden diese in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingearbeitet. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und be-
schließt, erforderliche Schallschutzmaßnahmen, die sich aus dem auszuarbeitenden 
Schallgutachten ergeben, in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 

E.ON 
In der Zufahrtstraße verlaufen 0,4-kV-Niederspannungskabelleitungen mit einem Schutzzonen-
bereich von 1,0 m beiderseits der Leitungsachse. E.ON hat in ihrem Schreiben eine Plankopie 
beigelegt, aus denen die Lage zu entnehmen ist. Für den richtigen Verlauf wird keine Gewähr 
übernommen, sie dient nur der Information. Maßgeblich ist der tatsächliche Verlauf im Gelände. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Bauarbeiten zu Näherungen und Kreuzun-
gen mit den vorhandenen Versorgungsleitungen kommen kann. Jede Berührung bzw. Beschä-
digung dieser Leitungen ist mit Lebensgefahr verbunden. 
Es bestehen keine Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb 
der Anlage nicht beeinträchtigt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Niederspannungskabelleitungstrasse 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 

Vermessungsamt Aschaffenburg 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bachlauf des Marsbach bei Fl.Nr. 1079, 
1081/1 und 1082/1 im Laufe der Zeit durch natürliche oder künstliche Uferveränderungen ver-
legt hat. In diesem Fall wäre die digitale Flurkarte mit der Örtlichkeit unstimmig. Dies wiederum 
hätte Konsequenzen auf die Begrenzung des südwestlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes. 
 
Die im Ausübungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flurstücke sind nach Lage, Form 
und Größe nicht bebaubar. Um Überbauungen zu vermeiden, sollten die Flurstücke neu geord-
net werden. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit dem Vermessungsamt sollte nur darauf hingewiesen werden, dass bei 
der Bebauung von mehreren Grundstücken sich diese im Eigentum des Bauherrn befinden 
müssen, bzw. vor Baubeginn eine Neuordnung der Grundstücke erfolgen soll. Durch die Ver-
waltung wurde geklärt, dass sich alle Grundstücke im Eigentum der Fam. Breunig befinden. 
 
Die nordöstliche Grenze des Geltungsbereiches ist weder vermessen noch abgemarkt und an-
erkannt. Hier kann die Örtlichkeit von dem Kataster abweichen. 
 
Das im Geltungsbereich teilweise einbezogene Flurstück 1277/86 ist im Planteil nicht gekenn-
zeichnet und sollte noch eingetragen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Bezeichnung der Fl.Nr. 1277/86 redak-
tionell aufzunehmen.  
 
 

Deutsche Telekom 
Im Geltungsbereich befinden sich teilweise Telekommunikationsleitungen, die eingetragen wer-
den sollen. 
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Weiterhin soll in den B-Plan aufgenommen werden, dass auf die vorhandenen, dem öffentlichen 
Telekommunikationsverkehr dienende Telekommunikationsleitungen ist bei den Planungen 
grundsätzliche Rücksicht zu nehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Leitungen der Telekom nachrichtlich 
zu übernehmen und den Hinweis auf die Rücksichtnahme der Leitungen in den B-Plan 
aufzunehmen. 
 
 

Deutsche Bahn 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in sei-
ner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder 
sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütte-
rungen, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussung und dergleichen, die von Bahnan-
lagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso 
sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen 
Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, einen Hinweis auf die Immissionen aus 
Bahnanlagen in den Bebauungsplan aufzunehmen.  
 
 

Regierung von Unterfranken, höhere Planungsstelle 
Das Planungsgebiet liegt teilweise innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Gemäß Ziel BI 
3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der Siedlungseinheiten 
als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umgewandelt werden; nach 
Ziele BII 1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete von einer baulichen oder indust-
riell gewerblichen Nutzung freigehalten werden; nach Grundsatz BI 3.3.1.1 LEP ist es von be-
sonderer Bedeutung, Überschwemmungsgebiete von konkurrierenden Nutzungen, insbesonde-
re von Bebauung, freizuhalten. Insoweit bestehen daher gegen die Planung Bedenken. Diese 
können in begründeten Fällen dann zurückgestellt werden, wenn die Naturschutzbehörde sowie 
die zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden keine diesbezüglichen Einwendungen erheben.  
Im Übrigen werden gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwendungen erhoben. 
Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landespla-
nung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass bereits ein wasserrechtliches Verfahren beschlossen wurde. Das Ergebnis wird in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und in den Vorhaben- und Erschließungsplan 
übernommen. 
 
 

Regionaler Planungsverband 
Das Planungsgebiet liegt teilweise innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Gemäß Ziel BI 
3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der Siedlungseinheiten 
als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umgewandelt werden; nach 
Ziele BII 1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete von einer baulichen oder indust-
riell gewerblichen Nutzung freigehalten werden; nach Grundsatz BI 3.3.1.1 LEP ist es von be-
sonderer Bedeutung, Überschwemmungsgebiete von konkurrierenden Nutzungen, insbesonde-
re von Bebauung, freizuhalten. Insoweit bestehen daher gegen die Planung Bedenken. Diese 
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können in begründeten Fällen dann zurückgestellt werden, wenn die Naturschutzbehörde sowie 
die zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden keine diesbezüglichen Einwendungen erheben.  
Im Übrigen werden gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwendungen erhoben. 
 
Feststellung der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes entspricht dem Wortlaut der Stellung-
nahme der Regierung von Unterfranken. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass bereits ein wasserrechtliches Verfahren beschlossen wurde. Das Ergebnis wird in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und in den Vorhaben- und Erschließungsplan 
übernommen. 
 
 

Stadt Walldürn 
Seitens der Stadt Walldürn bestehen keine Bedenken gegen die Planung Es wird vorausge-
setzt, dass Untersuchungen hinsichtlich des zusätzlichen Verkehrsaufkommens durchgeführt 
wurden und auf die Problematik der Verkehrsbelastung im Ortsteil Rippberg durch die B 47 hin-
gewiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass der Vorhabensträger, Fa. Breunig, von keiner Erhöhung des Anlieferverkehrs aus-
geht. 
 
 
Keine Bedenken: 
- Industrie - und Handelskammer 
- Bayerischer Bauernverband 
- Amt für Ernährung, Landwirtschaften und Forsten 
- Regierung von Unterfranken, Gewerbeaufsichtsamt 
- Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern 
- Handwerkskammer 
- Immobilien Freistaat Bayern 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat stimmt allen vorgeschlagenen Beschlussempfehlungen zu.  
 
Mehrfachbeschluss Ja 10  Nein 1   
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TOP  823 Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des in der Aufstellung 
befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Paketumschlaghalle 
Fa. Breunig": Beschlussmäßige Abhandlung der eingegangenen Stellung-
nahmen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 18.01.2013, lfd.Nr. 0794) 
 

Landratsamt Miltenberg 
 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht  
Der Markt Schneeberg beabsichtigt, im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben der Fa. 
Breunig eine Paketumschlaghalle zu errichten, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu 
erstellen. Der hierzu geplante Flächenumgriff für ein auszuweisendes Gewerbegebiet wird von 
dem Flächennutzungsplan nicht vollständig abgedeckt. Teilflächen sind im rechtsverbindlichen 
Flächennutzungsplan als „Flächen die der Landschaftspflege bedürfen“ dargestellt. Daher ist 
der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern.  
  
Der vorliegende Planentwurf zur Flächennutzungsplanänderung wurde im Maßstab 1 : 5.000 
vorgelegt. Aufgrund der unten genannten Ergänzungen im Entwurf und einer besseren Lesbar-
keit wird es für erforderlich gehalten, einen kleineren Maßstab zu wählen (1 : 2.000).  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, einen kleineren Maßstab zu wählen (1 : 
2.500). 
  
Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung  
In der Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 05.02.2013 wurde darauf hingewie-
sen, dass das Plangebiet innerhalb eines amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes 
liegt. Gemäß Ziel B I 3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der 
Siedlungseinheiten als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umge-
wandelt werden und nach Ziel B II 1.3 Regionalplan 1 von baulichen oder industriell – gewerbli-
cher Nutzung freigehalten werden. Insoweit bestehen gegenüber der o.g. Planung Bedenken. 
Diese können in begründeten Fällen zurückgestellt werden, wenn die Wasserwirtschaftsbehör-
den keine Einwendungen erheben. Solange die unter Punkt D) näher erläuterten Vorausset-
zungen nicht vorliegen, bleiben diese Bedenken aufrecht erhalten. 
 
Überschwemmungsgebiet  
Der Geltungsbereich der v.g. Flächennutzungsplanänderung reicht teilweise in das amtlich fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiet des Marsbaches hinein (Bekanntmachung des Landratsam-
tes Miltenberg vom 10.04.2007). In den Planunterlagen ist das amtlich festgesetzte Über-
schwemmungsgebiet nachrichtlich zu übernehmen und darzustellen. 
 
Nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplä-
nen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten grundsätzlich verboten. Abweichend hiervon kann die zuständige Behörde die Aus-
weisung neuer Baugebiete innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ausnahmsweise zulas-
sen, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 WHG kumulativ erfüllt sind 
(siehe nähere Ausführungen unter Punkt D). Daher ist die zügige Durchführung des wasser-
rechtlichen Verfahrens notwendig, weil sich dabei evtl. Forderungen ergeben können, die noch 
in die Darstellungen des Flächennutzungsplanes aufgenommen werden müssen.  
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Erläuterung der Verwaltung: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg hat im Zuge der Abhandlung der eingegangenen Stellung-
nahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Paketumschlaghalle Fa. Breunig" bereits 
die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens beschlossen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, das Ergebnis des wasserrechtlichen Ver-
fahrens, soweit möglich, in die Flächennutzungsplanänderung einfließen zu lassen.  
Das amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet wird redaktionell übernommen. 
 
Anpassung der Geltungsbereichsgrenze der Flächennutzungsplanänderung an den Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
Für das Vorhaben der Fa. Breunig wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Die 
Eingriffsregelung in die Bauleitplanung wurde durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass durch die 
ökologisch sinnvolle Umgestaltung der Grundstücke im östlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ausreichend Ausgleich geschaffen werden kann. Deshalb sind diese Ausgleichs-
maßnahmen im östlichen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (private Grünflä-
chen mit Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft) auch im Flächennutzungsplan darzustellen, da sie unmittelbar 
an das o.g. Vorhaben gekoppelt sind.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Ausgleichsflächen auch im Flächen-
nutzungsplan darzustellen. 
 
Hochspannungsleitung  
Soweit dem Landratsamt Miltenberg bekannt ist, führt über das Gebäude eine Hochspannungs-
leitung. Diese Hochspannungsleitung ist im Flächennutzungsplan darzustellen und in die Plan-
legende aufzunehmen.   
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Es verläuft keine Hochspannungsleitung über das geplante Gebäude. 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz  
Mit der o.g. Änderung besteht aus naturschutzrechtlicher Sicht Einverständnis. 
 
 
Immissionsschutz  
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind Belange des Schallschutzes gegenüber 
der in der Nachbarschaft lebenden Wohnbevölkerung betroffen. Einzelheiten hierzu enthält die 
fachtechnische Stellungnahme vom 11.02.2013 zum Bebauungsplan-Entwurf „Paketumschlag-
halle der Fa. Breunig.“  
 
Bei Vergleich der Geltungsbereichsgrenzen von der vorliegenden Änderung des Flächennut-
zungsplanes und dem Bebauungsplanentwurf bleibt festzustellen, dass diese die des Bebau-
ungsplanes nicht vollständig abdecken. Daher sollte eine nochmalige Prüfung auf Deckungs-
gleichheit erfolgen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Grenzen des Geltungsbereiches zu 
überprüfen. 
 
 



Sitzung des Gemeinderates vom 20.03.2013  Seite 19 von 27 

Wasser- und Bodenschutz  
Bauleitplanung im Ü-Gebiet:  
Der Geltungsbereich der v.g. Flächennutzungsplanes reicht teilweise in das amtlich festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet des Marsbach hinein (Bekanntmachung des Landratsamtes Milten-
berg vom 10.04.2007). In den Planunterlagen ist das amtlich festgesetzte Überschwemmungs-
gebiet nachzutragen. 
Nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplä-
nen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten grundsätzlich verboten. Abweichend hiervon kann die zuständige Behörde die Aus-
weisung neuer Baugebiete innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ausnahmsweise zulas-
sen, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 WHG kumulativ erfüllt sind. 
In der Begründung ist daher auf die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG im Detail noch ein-
zugehen. Zum Flächennutzugsplan kann wie beim betreffenden Bebauungsplan, erst nach Vor-
lage der überarbeiteten Unterlagen abschließend Stellung genommen werden.  
  
Das notwendige wasserrechtliche Verfahren nach § 78 Abs. 2 WHG kann für den Flächennut-
zungsplan und Bebauungsplan gemeinsam durchgeführt werden. Das Landratsamt Miltenberg 
bittet um rechtzeitige Vorlage der erforderlichen Antragsunterlagen in 3-facher Fertigung. Nach-
dem dieses Verfahren vorrangig durchzuführen ist bzw. die Bauleitplanung erst ermöglicht, wird 
angeregt das Bauleitplanverfahren bis zur Erteilung der erforderlichen Genehmigung nach § 78 
Abs. 2 WHG ruhen zu lassen. Mindestens ist jedoch sicherzustellen, dass der Flächennut-
zungsplan erst Rechtsverbindlichkeit erlangt, wenn alle Bedingungen und Auflagen des noch zu 
erlassenden wasserrechtlichen Bescheides erfüllt sind.  
 
Sonstige wasserrechtliche Tatbestände sind aufgrund der vorgelegten Planung nicht ersichtlich. 
In fachlicher Hinsicht bitten wir eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg 
einzuholen und in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg bereits die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens 
beschlossen.  
 
 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
Südlich des Änderungsbereiches fließt der Marsbach, ein Gewässer 2. Ordnung. Für den Mars-
bach wurde mit Verordnung des Landratsamtes Miltenberg vom 10.04.2004 ein Überschwem-
mungsgebiet amtlich festgesetzt. Dieses Überschwemmungsgebiet ist in der Änderungsplanung 
des F-Planes nicht enthalten und muss noch ergänzt werden. Trotz des Maßstabes von 1 : 
5.000 ist davon auszugehen, dass eine große Fläche des Planbereiches im Überschwem-
mungsgebiet zu liegen kommt. Nach § 78 WHG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten 
über Bauleitplanungen innerhalb eines Überschwemmungsgebietes verboten. Inwieweit eine 
Ausnahme in Frage kommt, kann über ein eigenes wasserrechtliches Verfahren geprüft werden. 
Es wird deshalb für notwendig erachtet, dass vor einer Fortführung der Bauleitplanung zunächst 
das Ergebnis des erforderlichen wasserrechtlichen Verfahrens abgewartet wird. Gegebenenfalls 
sind dann die daraus sich ergebenden Forderungen in die Bauleitplanung aufzunehmen. 
Trinkwasserschutzgebiete berührt die Planung nicht. Die Trinkwasserversorgung und die Ab-
wasserbeseitigung des Plangebietes muss sichergestellt werden. Im Einzelnen wird auch auf 
unsere Stellungnahme im parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass bereits die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens beschlossen wurde. Das 
Ergebnis wird in die Flächennutzungsplanänderung eingearbeitet.  
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Regierung von Unterfranken, höhere Planungsstelle 
Das Planungsgebiet liegt teilweise innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Gemäß Ziel BI 
3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der Siedlungseinheiten 
als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umgewandelt werden; nach 
Ziele BII 1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete von einer baulichen oder indust-
riell gewerblichen Nutzung freigehalten werden; nach Grundsatz BI 3.3.1.1 LEP ist es von be-
sonderer Bedeutung, Überschwemmungsgebiete von konkurrierenden Nutzungen, insbesonde-
re von Bebauung, freizuhalten. Insoweit bestehen daher gegen die Planung Bedenken. Diese 
können in begründeten Fällen dann zurückgestellt werden, wenn die Naturschutzbehörde sowie 
die zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden keine diesbezüglichen Einwendungen erheben. Im 
Übrigen werden gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwendungen erhoben. Diese Stel-
lungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine 
Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass bereits die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens beschlossen wurde. Das 
Ergebnis wird in die Flächennutzungsplanänderung eingearbeitet.  
 
 

Regionaler Planungsverband 
Das Planungsgebiet liegt teilweise innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Gemäß Ziel BI 
3.1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der Siedlungseinheiten 
als Freiflächen erhalten bzw. nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umgewandelt werden; nach 
Ziele BII 1.3 Regionalplan 1 sollen Überschwemmungsgebiete von einer baulichen oder indust-
riellgewerblichen Nutzung freigehalten werden; nach Grundsatz BI 3.3.1.1 LEP ist es von be-
sonderer Bedeutung, Überschwemmungsgebiete von konkurrierenden Nutzungen, insbesonde-
re von Bebauung, freizuhalten. Insoweit bestehen daher gegen die Planung Bedenken. Diese 
können in begründeten Fällen dann zurückgestellt werden, wenn die Naturschutzbehörde sowie 
die zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden keine diesbezüglichen Einwendungen erheben. Im 
Übrigen werden gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwendungen erhoben. 
 
Erläuterung der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes entspricht dem Wortlaut der Stellung-
nahme der Regierung von Unterfranken. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, 
dass bereits die Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens beschlossen wurde. Das 
Ergebnis wird in die Flächennutzungsplanänderung eingearbeitet.  
 
 

Deutsche Telekom 
Im Geltungsbereich befinden sich teilweise Telekommunikationsleitungen, die eingetragen wer-
den sollen. 
Weiterhin soll in den B-Plan aufgenommen werden, dass auf die vorhandenen, dem öffentlichen 
Telekommunikationsverkehr dienende Telekommunikationsleitungen ist bei den Planungen 
grundsätzliche Rücksicht zu nehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat Schneeberg beschließt, die Leitungen der Telekom nicht in den 
Flächennutzungsplan aufzunehmen, da diese im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
nachrichtlich übernommen werden. 
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Keine Bedenken: 
- E.ON 
- Regierung von Unterfranken, Gewerbeaufsichtsamt 
- Handwerkskammer 
- Stadt Walldürn 
- PLEdoc 
- Bayerischer Bauernverband 
- Abwasserzweckverband Main-Mud 
- Industrie - und Handelskammer 
- Kabel Deutschland 
- Staatliches Bauamt 
- Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten 
- DB Services 
- Amt für Ländliche Entwicklung 
- Immobilien Freistaat Bayern 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat stimmt allen vorgeschlagenen Beschlussempfehlungen zu.  
 
Mehrfachbeschluss Ja 10  Nein 1   
 
 

TOP  824 Erlass einer Satzung zum Schutz vor Belästigungen und Störungen in kom-
munalen Einrichtungen 

 
Sachverhalt: 
Die Polizeidienststellen im Landkreis Miltenberg haben über den Kreisverband des Bayerischen 
Gemeindetages angeregt, dass die Gemeinden eine Satzung zum Schutz vor Belästigungen 
und Störungen erlassen, um bessere Eingriffsmöglichkeiten zu bieten. In dieser werden für 
Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Schulgebäude, Kindergarten, öffentliche Verwaltungs-
gebäude und Friedhöfe die Nutzung und das Verhalten geregelt. Außerdem werden der Ge-
meinde und den Polizeidienststellen zur Umsetzung der Satzung Rechte zur Abmahnung, zur 
Verfügung von Anordnung und zur Erteilung von Platzverweisen eingeräumt. Gleichzeitig wer-
den Verstöße gegen die Vorgaben der Satzung als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bedroht.  
 
Ein Satzungsentwurf liegt den Mitgliedern des Marktgemeinderates in Ablichtung vor. Nach kur-
zer Diskussion wird vereinbart, aus dem Satzungsentwurf im Bereich § 3 Verhalten die Punkte 2 
und 5 zu streichen. 
 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat erlässt folgende Satzung: 
 

Satzung  
zum Schutz vor Belästigungen und Störungen  

in kommunalen Einrichtungen  
 

20.03.2013 
 

Der Markt Schneeberg erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) vom 25.01.1952 (GVBl. S. 19) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. August 

1998 (GVBl S. 796) zuletzt geändert am 24.07.2012 (GVBl S. 366) gemäß Beschluss des 
Marktgemeinderates vom 20.03.2013 die nachfolgende Satzung:  
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§ 1 Geltungsbereich der Satzung  
 
(1) Diese Satzung gilt für folgende der Benutzung durch Dritte räumlich zugängliche kommuna-

le Einrichtungen des Marktes Schneeberg und umfasst die jeweils dazugehörigen Grund-
stücke und Einrichtungen:  

 
1. Grünanlagen,  
2. Spielplätze,  
3. Sportanlagen,  
4. Schulgelände mit Pausenhöfen,  
5. Kindergarten und Dorfwiesenhaus, 
6. öffentliche Verwaltungsgebäude,  
7. Friedhöfe,  

 
(2) Diese Satzung regelt, ergänzend zu bereits vorhandenen Nutzungssatzungen der Einrich-

tungen nach Abs. 1, den Inhalt und Umfang der Nutzung der Einrichtungen sowie die recht-
lichen Folgen bei missbräuchlicher Benutzung, Beschädigung oder Zuwiderhandlungen ge-
gen die bestehenden Nutzungssatzungen. Vorhandene spezialgesetzliche Regelungen ge-
hen dieser Satzung vor.  

 
 

§ 2 Betroffene - Benutzer  
 
Als Betroffene dieser Satzung gelten alle Personen, die sich in oder auf den Einrichtungen nach 
§ 1 Abs. 1 dieser Satzung aufhalten oder zum Zeitpunkt des ordnungswidrigen Verhaltens auf-
gehalten haben. Der Aufenthalt in oder auf der Einrichtung gilt als Benutzung im Sinne dieser 
Satzung. Angetroffene Personen werden nachfolgend Benutzer genannt.  
 
 

§ 3 Verhalten  
 
(1) Benutzer der Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung haben sich so zu verhalten, 

dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert oder belästigt wird.  

 
(2) Im Bereich der Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung ist den Benutzern untersagt, 

gegen die in § 1 Abs. 2 erwähnten bestehenden Nutzungssatzungen der Einrichtungen zu 
verstoßen.  

 
(3) Darüber hinaus ist den Benutzern in den Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 untersagt:  
 

1. das Fahren, Schieben, Abstellen und Parken von Kraftfahrzeugen außerhalb der dafür 
vorgesehenen Flächen; dies gilt nicht für motorgetriebene Rollstühle oder vergleichbare 
Transportmittel bei Nutzung durch Behinderte oder gemeindliche Fahrzeuge;  

2. das Reiten, das Fahrradfahren, das Fahren von Rollerskates, Rollerblades oder Skate-
board oder anderen mit Rollen oder Rädern versehenen Fortbewegungs- oder Sportge-
räten. Ausgenommen sind Wege und Flächen, welche durch Widmung für die entspre-
chende Nutzung freigegeben sind;  

3. das unbefugte Betreten von Flächen, die nicht als Wege, Spielflächen oder Liegewiesen 
gewidmet, ausgewiesen oder kenntlich gemacht sind;  

4. das Besteigen von Bäumen, Bauwerken, Denkmälern , Zäunen oder sonstigen Bestand-
teilen sowie das Abbrechen von Zweigen, Ästen, Blättern, Blüten und Blumen und das 
Beschädigen von Denkmälern, Bäumen, Sträuchern, Zäunen und Schutzdrähten,  

5. die Ausübung von körperbetonten Spielen oder Sportarten (z. B. Fußballspielen, Kampf-
sportarten usw.), außerhalb besonders gekennzeichneter Flächen;  
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6. Hunde frei umherlaufen zu lassen oder anders als kurz angeleint zu führen sowie das 
Mitnehmen von Tieren, insbesondere von Hunden, auf Spielplätze;  

7. die Beschädigung und die Verunreinigung von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser 
Satzung und ihrer Bestandteile, insbesondere durch das Liegenlassen oder Wegwerfen 
von Gegenständen, das Erzeugen von Glasbruch, die Nichtbeseitigung von Hundekot 
durch den Halter oder Führer des Tieres oder das Verrichten der Notdurft außerhalb der 
hierfür vorgesehenen Einrichtungen in den Toilettenanlagen;  

8. die Entfernung von Bestandteilen, die Veränderung oder sonstige zweckentfremdete 
Benutzung insbesondere von Spielgeräten, Sportgeräten, Bänken, Hinweistafeln, Müll-
eimern oder sonstigen Gegenständen der Einrichtungen;  

9. das Errichten von offenen Feuerstellen, ausgenommen an den dafür vorgesehenen 
Plätzen in für das Grillen bestimmten Geräten;  

10. das Aufstellen von Zelten oder Wohnwagen außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze.  
 
 

§ 4 Benutzungssperre  
 

(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung oder einzelne Bestandteile derselben können 
während bestimmter Zeiträume für die allgemeine Benutzung gesperrt werden; in diesen 
Fällen ist eine Benutzung nach Maßgabe der Sperre untersagt.  

 
(2) Die Benutzung von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung, die während winterlicher 

Witterung nicht geräumt oder gestreut sind, geschieht auf eigene Gefahr.  
 
 

§ 5 Beseitigungspflicht,  
 

Wer durch Beschädigung oder Verunreinigung im Bereich von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 
dieser Satzung einen ordnungswidrigen Zustand herbeiführt, hat diesen ohne Aufforderung un-
verzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.  
 
 

§ 6 Abmahnung, Anordnung, Platzverweis  
 
(1) Die zuständigen kommunalen Dienststellen, das beauftragte Aufsichtspersonal oder die 

Polizei sind zur Umsetzung dieser Satzung und zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und 
Ordnung berechtigt, im Bereich der Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 das Haus- und Platzrecht 
auszuüben. Bei Verstoß gegen Vorschriften dieser Satzung sind die Stellen oder Personen 
nach Satz 1 berechtigt, Abmahnungen auszusprechen, Anordnungen zu erlassen oder 
Platzverweise auszusprechen.  

 
(2) Als Abmahnung gilt der Hinweis, dass eine bestimmte Handlung eines Benutzers verboten 

ist.  
 
(3) Durch die Stellen oder Personen nach Absatz 1 können insbesondere Anordnungen erlas-

sen werden, ein bestimmtes ordnungswidriges Tun zu unterlassen und den ordnungswidri-
gen Zustand zu beseitigen. Einer Anordnung der Stellen oder Personen nach Absatz 1 ist 
unverzüglich Folge zu leisten.  

 
(4) Durch die Stellen oder Personen nach Absatz 1 kann ein Platzverweis ausgesprochen wer-

den. Einem Platzverweis ist unverzüglich Folge zu leisten. Wer aus Einrichtungen nach § 1 
Abs. 1 dieser Satzung verwiesen ist, darf sie für die Dauer des Platzverweises nicht wieder 
betreten. Der Platzverweis gilt grundsätzlich für den Tag, an dem er ausgesprochen wurde 
und den darauffolgenden Tag. Das Betreten der Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Sat-
zung kann jedoch auch für einen längeren Zeitraum untersagt werden, wenn dies aus Grün-
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den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Reinlichkeit oder der Gesundheit notwen-
dig ist. Ein Platzverweis darf nicht länger als für ein Jahr ausgesprochen werden.  

 
(5) Soweit durch das Verhalten der Benutzer zu befürchten ist, dass bei ungehindertem Verlauf 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Gefahr von Schäden, Lärmbelästigungen oder 
Verunreinigungen eintreten wird, kann zur Verhinderung und Abwendung dieser Gefahren 
der Konsum von Alkohol untersagt werden.  

 
 

§ 7 Geldbuße  
 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer ordnungswidrig im 

Bereich der Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung  
 

1. entgegen § 3 Abs. 1 sich so verhält, dass ein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird;  

2. entgegen § 3 Abs. 2 gegen die Nutzungssatzungen der Einrichtungen verstößt;  
3. gegen die Verhaltensregeln des § 3 Abs. 3 verstößt;  
4. entgegen § 4 Abs. 1 gesperrte Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung oder ein-

zelne Bestandteile derselben benutzt, obwohl die Benutzung untersagt wurde;  
5. entgegen § 5 seiner Beseitigungspflicht nicht nachkommt;  
6. einer Anordnung nach § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 nicht unverzüglich nachkommt;  
7. den Anordnungen nach § 6 Abs. 4 Satz 2 nicht unverzüglich nachkommt oder § 6 Abs. 4 

Satz 3 zuwiderhandelt,  
8. einer Untersagung nach § 6 Abs. 5 zuwider handelt.  

 
(2) Die Geldbuße kann nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO bis zu 2.500,-- € betragen.  
 
 

§ 9 Ersatzvornahme  
 
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Satzung ein ordnungswidriger Zustand 
verursacht, so kann letzterer nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der hierbei gesetzten 
Frist an Stelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der Kommune beseitigt werden. 
Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht 
sofort erreichbar ist oder wenn Gefahr im Verzug besteht oder wenn die sofortige Beseitigung 
des ordnungswidrigen Zustandes im dringenden öffentlichen Interesse geboten ist.  
 
 

§ 10 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  825 Änderung der Friedhofsgebührensatzung (FGS) und der Friedhofssatzung 
(FS) 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 06.02.2013, lfd.Nr. 0803 und 804) 
Die Ruhefrist bei den Urnenerdgräbern und den Urnengrabfächern wurde auf 15 Jahre festge-
setzt.  
 



Sitzung des Gemeinderates vom 20.03.2013  Seite 25 von 27 

Folgende Ergänzungen sollen nun in die Friedhofsgebührensatzung (FGS) und in die Fried-
hofssatzung (FS) aufgenommen werden: 
 

 Die Ruhefrist für Urnenbestattungen in Einzel-, Doppel-, Drei- oder Vierfachgrabstätten 
beträgt 15 Jahre. Das Nutzungsrecht bei allen Urnenbestattungen kann jedoch auf An-
trag sofort auf 20 oder 25 Jahre erweitert werden.  

 Ist die Dauer des Nutzungsrechts abgelaufen, so kann das Grabnutzungsrecht für weite-
re fünf Jahre verliehen werden. 

 In Dreifach- und Vierfachgrabstätten können maximal 9 Urnen bestattet werden (wie 
auch in Doppelgrabstätten).  

 Größe Urnenerdgräber: Länge 0,80 m, Breite 0,80 m.  
 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Änderungen in die Friedhofsgebührensatzung 
(FGS) und in die Friedhofssatzung (FS) aufzunehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die Änderungen in die Friedhofsgebührensatzung und die Friedhofssatzung einzuarbei-
ten.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  826 Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 bis 
2018 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 06.02.2013, lfd.Nr. 0806) 
Mit Schreiben des Präsidenten des Landgerichts Aschaffenburg vom 11.01.2013 wird darauf 
hingewiesen, dass nach § 36 GVG in die vom Markt Schneeberg aufzustellende Vorschlagsliste 
eine zum Schöffenamt geeignete Person aufzunehmen ist. Nach der Schöffenbekanntmachung 
vom 07. November 2012 ist die Vorschlagsliste bis spätestens 15. Mai 2013 zu erstellen.  
Der Marktgemeinderat hat sich bereits in seiner Sitzung am 06.02.2013 (lfd.Nr. 806) mit der 
Thematik befasst. Eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt Nr. 03/2013 und ein Aushang an 
den Bekanntmachungstafeln ist bereit erfolgt.  
 
Bisher wurden Herr Gerhard Lausberger, In der Steige 6, 63936 Schneeberg und Frau Simone 
Uhrig, Vereinsstr. 4, 63936 Schneeberg, für das Amt des Schöffen vorgeschlagen.   
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt die Aufnahme von Herrn Gerhard Lausberger und Frau 
Simone Uhrig in die Schöffenliste des Marktes Schneeberg. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  827 Informationen - Anregungen - Anfragen 

 

TOP  
827.1 

Einrichtung der Bushaltestelle "Schneeberg, Zittenfeldener Straße" 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 27.02.2013, lfd.Nr. 0819.5) 
Die Verkehrsgesellschaft mbH Untermain – VU – teilt dem Markt Schneeberg mit, dass die 
neue Haltestelle „Schneeberg, Zittenfeldener Straße“ in das bestehende Fahrtenangebot auf-
genommen wurde und am 08.04.2013 in Betrieb genommen wird. An dieser Stelle wird der Bus 
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von Montag bis Freitag täglich fünf Mal halten (6:44 Uhr, 7:39 Uhr, 13:04 Uhr, 13:49 Uhr ,16:59 
Uhr).  
 
 

TOP  
827.2 

B 47 - Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes 2015 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 17.10.2012, lfd.Nr. 0744) 
Herr Jung vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg teilt mit, dass die Ortsumgehung Schneeberg 
in der Meldung an das Bundesministerium für Verkehr enthalten ist und vom Ministerrat be-
schlossen wurde. Das Projekt OU Schneeberg wird nun vom Bund geprüft. Ob die OU Schnee-
berg in den Bundesverkehrswegeplan 2015 aufgenommen wird und welche Priorität dieses Pro-
jekt bekommt bleibt abzuwarten.  
 
 

TOP  
827.3 

Friedhof Schneeberg 

 
Sachverhalt: 
GR Wöber erkundigt sich, ob bereits eine Möglichkeit für Lichter an den Urnenstelen beschafft 
wurde. 
1. Bgm. Kuhn will das Thema Lichter und Blumen an den Urnenstelen als nächstes angehen.  
GR Kuhn hat festgestellt, dass der Baum auf dem Friedhof gepflanzt wurde. Er erkundigt sich, 
welche Arbeiten zurzeit auf dem Friedhof gemacht werden.  
1. Bgm. Kuhn sagt, dass auf Grund von einem Wasserrohrbruch eine Reparatur an der Wasser-
leitung notwendig war. In diesem Zuge wurde dort eine Wasseruhr eingebaut und die Möglich-
keit geschaffen, im Winter schneller und besser das Wasser abzustellen. Es stellte sich im 
Nachhinein heraus, dass die Maßnahme etwas größer ausfiel, als ursprünglich geplant war.  
GR Lausberger erinnert an ein Gespräch in der Fraktionsbesprechung, bei der vorgeschlagen 
wurde, dass zukünftig die Platten zur Beschriftung der Urnenstelen in der Gemeindeverwaltung 
abgeholt werden können.  
 
 

TOP  
827.4 

Tourismus 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 18.01.2013, lfd.Nr. 0796) 
GR Lausberger spricht den Artikel über Touristik in Amorbach im Boten vom Untermain an. Da-
rin war zu lesen, dass dies beim letzten ILEK-Treffen besprochen wurde.  
1. Bgm. Kuhn erklärt, dass das Thema im Kloster Langheim angesprochen wurde. Das Konzept 
hat sich in der letzten Zeit entwickelt. Der Gemeinde wurde das Konzept von Frau Brauer in der 
Sitzung des Gemeinderates am 18.01.2013 vorgestellt. Es steht noch eine endgültige Entschei-
dung von der Gemeinde Schneeberg und der Gemeinde Kirchzell aus. 
 
 

TOP  
827.5 

Bürgerfragestunde 

 
Sachverhalt: 
 entfällt, da keine Bürger anwesend sind. 
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Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Erich Kuhn um 20:02 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
 
 
 
 
 

Erich Kuhn    Gabi Schmitt 
1. Bürgermeister    Schriftführer/in 
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